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11. AHV-Revision: 

Travail.Suisse fordert sozialen Ausgleich der 
Rentenalterflexibilisierung mit 400 Mio. Franken
Martin Flügel, Leiter Sozialpolitik, Travail.Suisse
1.
Ziel der Rentenalterflexibilisierung

Das Ziel eines flexibilisierten Rentenalters besteht darin, dass Erwerbstätigen ab einem bestimmten Alter die Wahl offen steht, ob sie sich pensionieren lassen wollen oder ob sie noch einige Jahre weiter arbeiten möchten.

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein:

· So ist es einerseits für den freien Entscheid für oder gegen eine Pensionierung nötig, dass ältere Erwerbstätige überhaupt noch eine Arbeitstelle haben oder finden und dass sie gesundheitlich in der Lage sind, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. 

· Andererseits kann dieser Entscheid auch nur dann frei gefällt werden, wenn bei der Wahl für die Pensionierung die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Denn wenn mit der Wahl für die Pensionierung die Notwendigkeit zum Bezug von Ergänzungsleistungen verbunden ist, dann kann die Wahl nicht als wirklich frei bezeichnet werden.

Wer gut verdient oder über eine grosszügige Lösung in der zweiten Säule verfügt, kann sich meist ohne finanzielle Risiken vorzeitig pensionieren lassen. Für diese Erwerbstätigen stellt auch eine Kürzung der AHV-Rente oft kein unüberwindbares Hindernis dar. Sie haben also die freie Wahl für oder gegen eine vorzeitige Pensionierung.

Für Erwerbstätige mit tiefen und mittleren Einkommen, die über keine oder nur eine bescheidene zweite Säule verfügen, sind knappe finanzielle Mittel hingegen ein grosses Hindernis für eine vorzeitige Pensionierung. Sie haben oft gerade wegen der Kürzung der AHV-Rente keine freie Wahl, weil für sie jeder Franken zählt. 
Das Ziel der Rentenalterflexibilisierung wird also nicht erreicht, wenn nur das starre AHV-Rentenalter aufgehoben und für die Erwerbstätigen eine Wahlmöglichkeit für den Zeitpunkt der Pensionierung eingeführt wird. 
Zusammen mit der Einführung der Wahlmöglichkeit muss auch sichergestellt werden, dass diese Wahlmöglichkeit auch Erwerbstätigen mit tiefen und mittleren Einkommen offen steht. Konkret: Dass auch diese Erwerbstätigen bei einer vorzeitigen Pensionierung über eine genügend hohe Rente verfügen, um keine Ergänzungsleistungen beziehen zu müssen. Dazu notwendig ist erstens ein Modell der Rentenalterflexibilisierung mit einem sozialen Ausgleich und zweitens die Bereitschaft, in der AHV die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
2.
Grundidee für einen sozialen Augleich der Rentenalterflexibilisierung
In der heute bestehenden Flexibilisierung des Rentenalters ist der Vorbezug der Rente um zwei Jahre – das heisst für Männer mit 63 Jahren und für Frauen mit 62 Jahren – und der Aufschub der Rente um 5 Jahre möglich. Die Rente wird beim Vorbezug um 6.8 Prozent pro Jahr gekürzt und beim Aufschub um 5.2 Prozent (1 Jahr) bis 31.5 Prozent (5 Jahre) erhöht. Diese Prozentzahlen werden als versicherungstechnische Kürzungs- bzw. Erhöhungssätze bezeichnet, weil sie sich aus versicherungsmathematischen Berechnungen ergeben.
In der Vorlage des Bundesrates zur 11. AHV-Revision ist eine Flexibilisierung des Rentenalters ohne sozialen Ausgleich vorgesehen. Dabei wird ausschliesslich der Zeitraum der möglichen Pensionierung auf 62 bis 70 Jahre erweitert. Die Kürzungen für den Vorbezug betragen zwischen 5.5 Prozent (1 Jahr) und 14.4 Prozent (3 Jahre). 
Die Grundidee für einen sozialen Ausgleich bei der Flexibilisierung des Rentenalters besteht darin, dass Erwerbstätigen mit tiefen Einkommen die Rente bei einer Pensionierung vor 65 Jahren weniger stark gekürzt wird als Erwerbstätigen mit höheren Einkommen. Das heisst, für Erwerbstätige mit tieferen Einkommen gelten tiefere Kürzungssätze als für Erwerbstätige mit höheren Einkommen.

3.
Modell für Rentenalterflexibilisierung mit sozialem Augleich

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates hat ein Modell für eine Rentenalterflexibilisierung mit sozialem Ausgleich entwickelt. Dieses Modell funktioniert wie folgt:

· Bei der Berechnung der Kürzungssätze wird auf das massgebende Einkommen abgestützt. Das massgebende Einkommen ist das Durchschnittseinkommen der gesamten Beitragszeit. Dabei werden frühere Einkommen der Teuerung und der Lohnentwicklung angepasst.
· Die Rente wird in jedem Fall, auch bei tiefen Einkommen, gekürzt.

· Der minimale Kürzungssatz ist bis zu einem bestimmten massgebenden Einkommen stabil (unterer Knickpunkt).
· Bei einem massgebenden Einkommen über dem unteren Knickpunkt steigt der Kürzungssatz kontinuierlich an bis er das versicherungstechnische Niveau erreicht. Ab diesem massgebenden Einkommen (oberer Knickpunkt) bleibt der Kürzungssatz wieder stabil. 

Folgende Parameter müssen in diesem Modell bestimmt werden:

· unterer Knickpunkt des massgebenden Einkommens

· oberer Knickpunkt des massgebenden Einkommens

· minimaler Kürzungssatz nach Anzahl Vorbezugsjahren

Je nach dem, wie diese Parameter ausgestaltet werden, ist der soziale Ausgleich mehr oder weniger wirkungsvoll. Gleichzeitig ergeben sich aus der konkreten Ausgestaltung der Parameter die finanziellen Mittel, die für den sozialen Ausgleich der Rentenalterflexibilisierung eingesetzt werden müssen.
4.
Mit  400 Mio. ist ein wirkungsvoller sozialer Ausgleich der 
Rentenalterflexibilisierung möglich
Im Grundsatz ist Travail.Suisse mit dem Modell der SGK einverstanden. Entscheidend ist für Travail.Suisse, dass das Ziel der Rentenalterflexibilisierung – eine freie Wahl des Pensionierungszeitpunktes – auch für Erwerbstätige mit tieferen und mittleren Einkommen erreicht wird. 
Die Berechnungen des BSV zeigen, dass dieses Ziel mit dem Einsatz von 400 Mio. Franken für den sozialen Ausgleich erreicht werden kann. Bei einem Einsatz von 400 Mio. Franken für den sozialen Ausgleich der Rentenalterflexibilisierung sieht das Modell aus wie in Tabelle 1 und Grafik 1 dargestellt.

Tabelle 1: Parameter für Rentenvorbezug

	Dauer Vorbezug
	Massgebendes Einkommen in Franken

	
	unterer Knickpunkt: ca. 55'000 
Franken
	oberer Knickpunkt ca. 80'000 
Franken

	1 Jahr
	1.5%
	5.5%

	2 Jahre
	3%
	10%

	3 Jahre
	4.5%
	14.4%


Grafik 1: Verlauf der Kürzungssätze nach Einkommen und Vorbezugsjahren
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Gemäss diesem Modell wird beispielsweise einer erwerbstätigen Frau mit einem massgebenden Einkommen von 55'000 Franken die Rente bei einer Pensionierung mit 64 (heute geltendes Rentenalter) um 1.5 % gekürzt. Bei einer Pensionierung mit 62 (drei Jahre Vorbezug) wird die Rente um 4.5 % gekürzt. Hat die Frau hingegen ein massgebendes Einkommen von 85'000 Franken, so wird die Rente bei einem Jahr Vorbezug um 5.5 % und bei drei Jahren Vorbezug um 14.4 % gekürzt. 
Das Beispiel zeigt, dass mit dem Einsatz von 400 Mio. Franken ein sozialer Ausgleich erreicht werden kann, bei dem Erwerbstätigen mit tieferen Einkommen die Rente bei einem Vorbezug deutlich weniger gekürzt wird als Erwerbstätigen mit höheren Einkommen.
5.
Wem kommt der soziale Ausgleich zu gute?

Das Ziel eines flexibilisierten Rentenalters besteht darin, den Erwerbstätigen die freie Wahl des Pensionierungszeitpunktes zu ermöglichen. Dazu ist ein sozialer Ausgleich nötig, weil sonst die Erwerbstätigen mit tiefen und mittleren Einkommen aus finanziellen Gründen gar keine Wahl haben. Ob das Ziel mit dem vorgestellten Modell des sozialen Ausgleichs erreicht werden kann, zeigt sich daran, wem der soziale Ausgleich zu gute kommt. Tabelle 2 zeigt die Verteilung der Neurenten nach massgebendem Einkommen. Aus der Tabelle geht also hervor, wie viele Frauen und wie viele Männer bei einer Pensionierung vor 65 Jahren mit welcher Rentenkürzung rechnen müssen.
Tabelle 2: Verteilung der Neurenten nach massgebendem Einkommen, Schweizerinnen und Schweizer in der Schweiz (gerundete Zahlen)
	Massgebendes Einkommen
	Frauen
	Männer

	
	in Prozent
	kumuliert
	in Prozent
	kumuliert

	bis 12'900 (12 x min. AHV-Rente)
	4
	4
	1
	1

	12'900 - 25’800
	9
	13
	2
	3

	25'800 - 38’700
	18
	31
	7
	10

	38'700 - 51’600
	27
	58
	20
	30

	51'600 - 64’500
	20
	78
	23
	53

	64'500 - 77’400
	11
	89
	18
	61

	über 77’400
	11
	100
	29
	100


Lesebeispiel: 
27 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer haben ein massgebendes Einkommen zwischen 38'700 Franken und 51'600 Franken. Insgesamt haben aber 58 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer ein massgebendes Einkommen unter 51'600 Franken.

Die Tabelle zeigt, dass ungefähr 89 Prozent der Frauen und  61 Prozent der Männer bei der Pensionierung ein massgebendes Einkommen unterhalb von ca. 80'000 Franken (oberer Knickpunkt) aufweisen und damit bei einer Pensionierung vor 65 Jahren in den Genuss einer reduzierten Rentenkürzung kommen.

Diese hohe Prozentzahl von Personen ist aber aus zwei Gründen zu relativieren:
· Erstens nimmt der Kürzungssatz zwischen 55'000 und 80'000 Franken rasch zu. Das heisst, auf die Rente dieser Personen hat der soziale Ausgleich zum grossen Teil nur geringfügige Auswirkungen. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der zweiten Säule in diesem Einkommensbereich zu, weshalb der soziale Ausgleich in der AHV für diese Personen auch weniger bedeutsam ist.
· Zweitens muss berücksichtigt werden, dass für eine selbständige Existenzsicherung im Alter (d.h. ohne Bezug von EL) faktisch eine Rente aus der zweiten Säule notwendig ist und nur Erwerbstätige mit einem Einkommen von deutlich über 25'000 Franken auf eine obligatorische Rente aus der zweiten Säule zählen dürfen.

Die volle Wirkung entfaltet der soziale Ausgleich also vor allem für jene Erwerbstätigen, deren Einkommen zwischen ca. 25'000 und 55'000 Franken liegt und die somit bei einer Pensionierung vor 65 Jahren erstens nur eine minimale Rentenkürzung in der AHV zu gewärtigen haben und zweitens Anspruch auf eine Rente aus der zweiten Säule beziehen können. Diese beiden Bedingungen erfüllen ca. 40 Prozent der Frauen und ca. 25 Prozent der Männer. 
6.
Schlussfolgerungen und Forderungen

Aus den Überlegungen zum Ziel der Flexibilisierung des AHV-Rentenalters und dem sozialen Ausgleich für tiefere und mittlere Einkommen ergeben sich für Travail.Suisse die folgenden Forderungen für die 11. AHV-Revision:

· Der soziale Ausgleich ist eine notwendige Ergänzung zur Flexibilisierung des Rentenalters. Travail.Suisse fordert die SGK auf, das von ihr ausgearbeitete Modell rasch zu bereinigen und in den Nationalrat zu bringen.
· Für den sozialen Ausgleich sind 400 Mio. Franken einzusetzen. Denn nur wenn genügend Mittel eingesetzt werden, kann das Ziel der Rentenalterflexibilisierung erreicht werden.

· Der soziale Ausgleich ist eine gezielte Unterstützung von jenen Erwerbstätigen, für die bei einer Pensionierung vor 65 Jahren jeder Rentenfranken eine Rolle spielt. Denn der soziale Ausgleich kommt vor allem Personen mit einem massgebenden Einkommen zwischen 25'000 Franken und 55'000 Franken zu gute. Ein massgebendes Einkommen unter 25'000 Franken weisen nur wenig Versicherte auf, die zudem mit oder ohne Kürzung der Rente auf EL angewiesen sein dürften. Für Versicherte mit einem massgebenden Einkommen von mehr als 55'000 Franken nimmt die Bedeutung der zweiten Säule für die vorzeitige Pensionierung rasch zu und gleichzeitig die Wirkung des sozialen Ausgleichs bei der AHV-Rente wegen der steigenden Kürzungssätze rasch ab.

· Der soziale Ausgleich kann mindestens teilweise als Kompensation der Erhöhung des Frauenrentenalters betrachtet werden. Denn dank dem sozialen Ausgleich kann sich eine Mehrheit der Frauen mit einer minimalen Rentenkürzung von 1.5 Prozent wie heute mit 64 pensionieren lassen und hat zudem die Möglichkeit, zu weit besseren Konditionen als heute mit 63 oder bereits mit 62 Jahren in Pension zu gehen.
Vorbezugsjahre:








